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TOP 4.1f) Wiederbelebung des Luftverkehrs

Im Nachgang zum Luftverkehrsgipfel am 6. November 2020 und in Kenntnis der 

fortdauernden dramatischen Situation für die Luftverkehrswirtschaft haben sich in 2021

das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) das Bundesministerium der 

Finanzen (BMF) und das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auf 

Staatssekretärsebene mit einigen Ländervertretern und Vertretern der 

Luftverkehrswirtschaft auf die Bildung einer Arbeitsgruppe verständigt, welche ein 

Konzept zur Wiederbelebung des Luftverkehrs erarbeiten und vorlegen soll. 

Unter Federführung des BMVI haben sich Vertreter verschiedener Bundesministerien, 

des  Robert-Koch-Institutes  sowie  Vertreter  von  Verbänden,  Luftverkehrs-

gesellschaften und Vertreter der Länder an der Arbeitsgruppe beteiligt. 

Zur Unterstützung der Arbeitsgruppe Wiederbelebung des Luftverkehrs wurden 

4 Unterarbeitsgruppen (UAG) gebildet, welche mit mindestens je einem 

Ländervertreter besetzt waren. Die UAG-en hatten die Aufgabe für ihre jeweiligen 

Bereiche Maßnahmenpakete zur Wiederbelebung des Luftverkehrs zu erarbeiten:

UAG 1: Flugkorridore, Teststrategien

UAG 2: Hygienekette für Reisende und Crews

UAG 3: Stärkung des Kundenvertrauens

UAG 4: Operations, Lizenzen, Ausnahmeregelungen, Security 

Aus den Berichten der Unterarbeitsgruppen wurde seitens des BMVI der erste Entwurf 

eines Konzeptes „Wiederbelebung des Luftverkehrs“ erstellt.



Die Kernelemente des Konzeptes sind Detailregelungen zur Ausweitung eines 

modifizierten, risikobasierten Testregimes, der Quarantänepflichten und zur 

Ausweisung von Flugkorridoren, Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen für 

Reisende und Crews, Maßnahmen zur Stärkung des Kundenvertrauens unter 

verstärkter Nutzung digitaler Möglichkeiten zur Kommunikation und Information, sowie 

Fragen der Luftsicherheit.

Zur Umsetzung des vorgeschlagenen Maßnahmenpaketes sind neben technischen 

Weiterentwicklung wie u. a. bei der Digitalen Einreiseanmeldung, regulative 

Maßnahmen auf EU-, Bundes- und Länderebene zur Anpassung verschiedener 

Verordnungen erforderlich. Die zuletzt Ende März tagende Arbeitsgruppe kam 

zwischenzeitlich zu der Erkenntnis, dass nicht alle Vorschläge innerhalb der 

Bundesregierung als abgestimmt angesehen werden können. Auch wurde vereinbart, 

die Frage des Umganges mit den gegen Covid19 geimpften Personen mit neuen 

Vorschlägen in das Konzept aufzunehmen. Die Aufgabe der AG ist somit noch nicht 

vollumfänglich erledigt.

Ziel ist weiterhin die Vorlage eines abgestimmten Konzeptes zum Zeitpunkt einer 

möglichen stärkeren Ausweitung der Reisetätigkeit mittels Luftverkehr unter 

Pandemiebedingungen.


